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TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN 

Konzept der TU München 
zur Hochschulleitung und Hochschulorganisation
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A
Leitungs- und Entscheidungsstrukturen

( Einführung

Zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik besteht nicht nur bezüglich der Notwendigkeit einer Hochschulreform seltene Einigkeit, sondern auch die Kernelemente zur Reform der Hochschulen sind unbestritten.

Die Ziele und Kernelemente der Hochschulreform sind: 

( Wettbewerb, Profilbildung, Verbesserung der Leistungsstandards,   
   Internationalisierung

( Verbesserung der Leitungs- und Entscheidungsstrukturen

( Belastungs- und leistungsbezogene Mittelvergabe 

( Controlling

( Kaufmännisches Rechnungswesen statt Kameralistik

( Evaluations- und Qualitätsmeßverfahren

( Flexibilisierung der Hochschulzulassung

( Verstärkung von Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Die Hochschulleitung der Technischen Universität München und der akademische Senat der Hochschule haben die Diskussion um die Hochschulreform aktiv begleitet. So wurde z.B. in der Sitzung des akademischen Senats vom 28. Mai 1997 zur Hochschulreform in Bayern ein Konzeptvorschlag der TU München zur inneren Organisation der Universitäten


einstimmig verabschiedet. Der Konzeptvorschlag betrifft also eines der vorgenannten Kernelemente der Hochschulreform, nämlich der Verbesserung der Leitungs- und Entscheidungsstrukturen. 

Zur künftigen Rolle von Staat und Hochschule enthält der Konzeptvorschlag der TU München folgende Überlegungen: 

1)
Der Staat überträgt die Führungs- und Entscheidungshoheiten soweit wie möglich auf die Hochschule. Er konzentriert sich auf die „Eigentümer-“ und Richtlinienfunktion, insbesondere in der hochschulübergreifenden politischen Verantwortung. Diese Verantwortung kann in Ausnahmefällen durchaus in fachlichen Vorgaben münden (z.B. Schwerpunktbildungen, Erhalt seltener Fächer). Insgesamt erwartet man eine Zurücknahme der ausgedehnten Fachaufsicht durch den Staat. Die „Führung“ sollte durch Zielvereinbarungen zwischen Hochschule und Ministerien erfolgen, deren Erfüllung in erster Linie durch den Hochschulrat (siehe unten) beobachtet wird.

2)
Die Hochschule überträgt die fachlichen Entscheidungen soweit wie möglich auf die Fachbereiche (Fakultäten bzw. Departments; Zentrale Einrichtungen). Die Ernennung der Professoren bleibt dem Ministerium vorbehalten. Hochschulleitung, Senat und Hochschulrat nehmen fachübergreifende Angelegenheiten wahr. Die kollegiale Hochschulleitung unter Vorsitz des Rektors hat die strategische Führung der Hochschule, während die operative Führung bei den Entscheidungsträgern (z.B. Lehrstühle, Institute, Fachbereiche/Dekane) liegt. Der Fachbereichssprecher (Dekan) ist der Hochschulleitung gegenüber für alle in seinem Bereich zu entscheidenden Angelegenheiten verantwortlich.

3)
Der Verzicht des Staates auf viele unmittelbare Entscheidungsbefugnisse (s. unten) begründet und rechtfertigt die Stärkung der Kontrollinstanzen in der Universität in Gestalt des Hochschulrates. Dieser hat nach Auffassung der TU München dann einen besonderen Wert für die Hochschulentwicklung, wenn er mit dem Senat zusammenwirkt. Er soll nicht ein vom Senat abgekoppeltes Gremium werden.

Die folgenden Vorschläge nehmen in erster Linie Maß am Bedarf einer Universität. Wegen der andersartigen Zielvorgaben ist für die Fachhochschulen möglicherweise eine andere Organisationsform günstiger, schon allein aufgrund der dort vorherrschenden Entkopplung von Forschung und Lehre.

(
Hierarchie und Operationsmodell

Die Universität als fachlich und administrativ weitestgehend unabhängige, d.h. korporativ autonome Einrichtung schöpft ihre Leistungsfähigkeit bei der Erfüllung der staatlich zugewiesenen Aufgaben - Lehre, Forschung, Förderung des wiss. Nachwuchses - aus der Breite ihrer Fachkompetenzen. Dem kollegialen Zusammenwirken von Hochschulleitung mit den Dekanen kommt daher erste Bedeutung zu. Durch die fachliche Einbindung der Dekane werden die Fächerkulturen auf die Leitungsentscheidungen abgebildet. (Man sollte die Dekane als „erweiterten Vorstand“ verstehen, vgl. Schema 1. Sie bereiten mit der Hochschulleitung einschlägige Entscheidungen vor, deren Umsetzung wiederum Aufgabe der Hochschulleitung ist.) Die Dekane gehören in die „operative Ebene“ und können deshalb ebensowenig wie die Hochschulleitung stimmberechtigte Mitglieder der Kontrollorgane (Senat neuer Art) sein (scharfe Trennung operativer und strategischer Aufgaben von Aufsichtsaufgaben). Die Kompetenzbereiche der Dekane und der Hochschulleitung sind stark zu erweitern. 

Hieraus resultiert ein verstärkter Kontrollbedarf, und zwar von innen als auch von außen. Die Kontrollebenen treffen sich im Senat (neuer Art) und sind dort zusammengefaßt:

a) Engerer Senat (Senatoren): Er repräsentiert die Interessen der Universitätsmitglieder und ist mit 7 stimmberechtigten Mitgliedern im Vergleich zum Art. 28 (2) BayHSchG deutlich kleiner und damit arbeitsfähiger konzipiert. Stimmrecht haben 4 Professoren, 1 Student, 1 wiss. Mitarbeiter, 1 nichtwiss. Mitarbeiter.** Die Frauenbeauftragte ist mit beratender Stimme vertreten.

b)
Hochschulrat (Hochschulräte): Er vermittelt die „Außenansicht“ der Universität und ist deshalb ausschließlich mit Persönlichkeiten besetzt, die nicht Hochschulmitglieder sind und sich in ihrer Laufbahn durch außergewöhnliche Leistungen hervorgetan haben. Bevorzugt wird ein Hochschulrat aus 7 stimmberechtigten Mitgliedern.

Engerer Senat und Hochschulrat haben teils gemeinsame, teils getrennte Kompetenzen. Der Hochschulrat ist dem Staatsminister verantwortlich, der Engere Senat den Hochschulmitgliedern. 

Der Senat (neuer Art) ist während der Wahlperiode nicht auflösbar; seine Mitglieder sind nicht abwählbar. Er wählt sich aus dem Hochschulrat seinen Senatsvorsitzenden. Jedes Mitglied besitzt eine Stimme. Der Vorsitzende hat bei Stimmengleichheit zwei Stimmen. Wichtige Grundsatzentscheidungen des 


Senats müssen mit Dreiviertelmehrheit erfolgen. - Der Engere Senat wird nach bisherigem Verfahren von den Gruppen der Universität gewählt (Aufstellung der Wahlvorschläge obliegt den Gruppen). - Der Hochschulrat wird auf Vorschlag der Universität bzw. des Hochschulrats vom Staatsminister bestellt. Der Minister ist an die Vorschläge gebunden, kann jedoch die Vorschlagsliste ganz oder teilweise zurückgeben (Vetorecht). Hierin kommt die Verantwortlichkeit des Hochschulrats gegenüber dem Hochschulträger zum Ausdruck.


Bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Hochschulleitung und der Dekane gilt das Kollegialitätsprinzip. 


Einige Rahmenbedingungen, Befugnisse und Pflichten sind nachstehend zusammengestellt:


Engerer Senat1) 
Hochschulrat



Funktionsperiode
2 Jahre (Studenten 1 Jahr)

(zweimal Wiederwahl möglich= 6 Jahre, Studenten 3 Jahre)
4 Jahre

(einmal Wiederbestellung möglich = 8 Jahre)

Mitgliedschaft
Nur Universitätsmitglieder

(Prof., Mitarbeiter, Stud.)
Nur externe Mitglieder

(abgeschloss. Univ.-studium); davon mind. Ein ehemaliger Absolvent

Wahlrecht
ja: Hochschulleitung2) 
Nachwahl Hochschulrat

(jeweils Mehrheit)3)

Initiativrecht
ja


ja



Zielvereinbarung & Budgetverhandlung mit Minister4) 
nein
ja (gemeinsam mit Hochschulleitung)

Akademische Grundsatzentscheidungen5) 

Berufungen, Satzungen (nicht Grundordnung), Prüfungs- und Studienordnungen
ja
nein

Grundordnung; Hochschulgliederung; Einrichtung/ Auflösung von Fakultäten, Fachbereichen und Instituten; Umwidmung von Professuren
ja (gemeinsam)

Entgegennahme des Rechen-
ja
ja

schaftsberichts des Präsidenten
(jeweils Mehrheit) 

(
Hochschulleitung

Die Leitung der Hochschule besteht aus dem Rektor (R), eine der Hochschulgröße angemessene Anzahl von Prorektoren (PR) und dem Kanzler (K). Der Rektor* repräsentiert die Universität und hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) Er sorgt für die vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der Universität und hat eine wichtige Integrationsfunktion für die dezentralen und zentralen Einrichtungen. Deshalb wirkt er intern insbesondere mit den Dekanen (Fachbereiche/Departments)** sowie mit den Sprechern der Zentralen Einrichtungen zusammen.

b) Er repräsentiert die Universität nach außen. Gemeinsam mit dem Hochschulrat verhandelt er mit dem Staatsminister die Budgetierung.

c)
Er kann an allen Gremiensitzungen beratend teilnehmen (ohne Stimmrecht).

Die Hochschulleitung hat (nach Ressortverantwortlichkeiten gegliedert) folgende Aufgaben: 

a)
Sie entwirft die Grundzüge der Universitätspolitik in Lehre, Forschung und Organisation (Zustimmungsbedarf durch den Senat neuer Art mit Dreiviertelmehrheit).

b)
Sie hat die Budgetverantwortlichkeit im Personal- und Sachmittelbereich.

c)
Sie legt folgende Vorgänge bedarfsweise dem Senat zur Entscheidung vor: Lehraufträge, Lehrbefugnisse, Lehrstuhlvertretungen, Körperschaftshaus-halt, Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten, Liegenschaftsangelegen-heiten (Liste unvollständig).

d)
Sie hat Berichtspflicht (siehe c)) gegenüber dem Senat.

Bestellung der Hochschulleitung: Da die Hochschulleitung auf die Akzeptanz in der Universität und beim Hochschulträger angewiesen ist, sind deren Mitglieder an der Wahl zu beteiligen: Es wählt der Senat (neuer Art). Vorschlagsberechtigt ist jeder Dekan sowie jedes Senatsmitglied. Die Wahl erfolgt mit jeweiliger Mehrheit durch Hochschulrat und Engeren Senat. Der Minister ist an das Wahlergebnis gebunden (kein Vetorecht).

(
Dekane

In den unterschiedlichen Fächerkulturen wurzelt der Erfolg einer Universität. Deshalb muß den Fakultäten (mit Institutsgliederung)*** bzw. Departments (ohne Institutsgliederung)*** Entscheidungsbefugnis übertragen werden, soweit es sich um fachspezifische und fakultätsinterne Angelegenheiten handelt. Im übrigen ist es Aufgabe des Rektors, bei fachübergreifenden Fragen koordinierend und lenkend zu wirken. 

Für die Fakultät bzw. das Department ist der Dekan gegenüber der Hochschulleitung verantwortlich. Er trifft die Zielvereinbarung für seine Einrichtung mit der Hochschulleitung. Er wird im Gegenzug mit weitgehenden Befugnissen ausgestattet:

a)
Erstellung bzw. Ausgestaltung des Entwicklungsplanes der Fakultät. 

b)
Disposition der laufenden Haushalts- und Personalmittel etc., soweit diese für die Erfüllung der Zielvereinbarung erforderlich sind.

Zu den wichtigsten Aufgaben der Fakultät gehören die Erstellung von Berufungsvorschlägen (an die Hochschulleitung bzw. den Engeren Senat), die Verleihung akademischer Grade, Habilitationen, Vorschläge zur Binnenorganisation (ggf. zustimmungspflichtig durch Rektor oder Senat) und die Verantwortung für die Lehre. Der Dekan ist bezüglich der Mittelzuweisung und -bewirtschaftung nicht an ein Fachbereichsvotum gebunden. Der Fachbereichsrat fungiert als Kontroll- und Aufsichtsorgan gegenüber dem Dekan und dem Studiendekan und hat ein Beschwerderecht bei der Hochschulleitung, die dann bedarfsweise den Senat einschaltet. 

Der Studiendekan hat die Verantwortung für den Bereich „Studium und Lehre“. Der Fachbereichsrat wählt den Studiendekan auf Vorschlag der studentischen Vertreter im Fachbereichsrat. Eine Abwahlmöglichkeit besteht wie beim Dekan. Die Amtszeit des Studiendekans beträgt 3 Jahre. 

Bestellung des Dekans: Der Dekan ist durch Direktwahl auf 4 Jahre zu wählen. In jeder Gruppe sind alle Fakultätsmitglieder wahlberechtigt: Professorenvotum (Gewichtsfaktor 6), wiss. Mitarbeiter (2), nichtwiss. Mitarbeiter (1), Studierende (2) (beispielsweise über „Wahlmänner“). Einmalige Wiederwahl ist möglich. Abwahl erfordert die jeweilige Mehrheit des Fachbereichsrats und des Senats neuer Art. Der Fachbereichsrat wird in herkömmlicher Weise gewählt.

Die Dekane (sinngemäß: Sprecher der Zentralen Einrichtungen) sind der Hochschulleitung rechenschaftspflichtig, da der Rektor auch ihre Arbeit gegenüber dem Engeren Senat (neuer Art) und dem Hochschulträger (via Hochschulrat) verantwortet. 

Hochschulleitung und Dekane - als strategische bzw. operative Führung - bedienen sich eines laufenden Controlling nach bekannten betriebswirtschaftlichen Mustern, das kurz- und mittelfristige Dispositionsmöglichkeiten erkennt und deren Realisierung begleitet. Sie informieren die Aufsichtsgremien rechtzeitig über laufende Entscheidungen und Inhalte von Zielvereinbarungen.

Fazit

Der Konzeptvorschlag der TU München zielt auf eine Erhöhung der Autonomie der Universität unter gleichzeitiger Trennung politischer, strategischer und operativer Führungsverantwortlichkeiten. Der heutige Doppelcharakter der Universität als Körperschaft und als staatliche Einrichtung soll unter Rücknahme der ministeriellen Regelungsdetails zugunsten des mitgliedschaftlich organisierten Verbands umgewichtet werden. Eine moderne Universität läßt sich nur unvorteilhaft in die herkömmliche staatliche Hierarchie eingliedern. Das derzeit gültige, dem HRG folgende BayHSchG ist weniger wissenschaftsorientiert konzipiert, sondern ähnelt mehr dem Regelwerk der öffentlichen Verwaltung. Der vorliegende Organisationsvorschlag entspricht hingegen dem dezentralen Charakter von Forschung und Lehre („flache Hierarchie“) und schützt deren Freiheit (Art. 5, Abs. 3 GG; Art. 108 BV). Das Modell läßt auch eine Effizienzerhöhung der Korporation Universität erwarten. Gleichzeitig sicher unser Vorschlag die Verantwortlichkeiten der Universität gegenüber Staat und Gesellschaft. 

B
Administrative Unterstützung des Leitungsmodells

Die von der Technischen Universität München angestrebten Leitungs- und Entscheidungsstrukturen erfordern den Abschluß von Zielvereinbarungen auf allen Ebenen. Die Dekane haben z.B. Zielvereinbarungen mit den Lehrstühlen bzw. Instituten zu treffen und Zielvereinbarungen für den Fachbereich mit der Hochschulleitung und im Konsens mit den Professoren der Fakultät zu fixieren. Der Abschluß der Zielvereinbarungen, die Entscheidungskompetenz der Dekane bei der Mittelzuweisung und die Budgetverantwortlichkeit der Hochschulleitung im Personal- und Sachmittelbereich erfordert administrative Unterstützung. Die Planung, Steuerung und Kontrolle erfordern eine einheitliche und allgemein akzeptierte Datengrundlage.

Die Technische Universität München hat deshalb folgende Projekte in Angriff genommen:

(
Belastungs- und leistungsbezogene Mittelvergabe

Ausgehend von der in Bayern z.Z. diskutierten INTER-universitären Mittelverteilung nach belastungs- und leistungsbezogenen Kriterien, mit der künftig seitens des Ministeriums Gelder an die Hochschulen verteilt werden sollen, wird an der Technischen Universität München ein Modell eingeführt, nach dem ab 1998 INNER-universitär die Mittel nach Belastungs- und Leistungskriterien verteilt werden.

Als Einstieg bieten sich die neu zusammengefaßten Mittel für Forschung und Lehre an, die die alte TG 73, die Mittel für wiss. Hilfskräfte (Titel 425 11), die Mittel für Gastprofessoren (Titel 428 02) und die Lehrauftragsmittel (Titel 427 01) umfassen.

In einem ersten Schritt werden 55 v. H. der insgesamt für Forschung und Lehre verfügbaren Mittel als „Mittel für die Lehre“ nach Belastung und Leistung auf die Fakultäten verteilt.

Studienanfänger (gemittelt über 4 Jahre) stellen dabei das Belastungskriterium dar, die erfolgreichen Absolventen (gemittelt über 4 Jahre) das Leistungskriterium. Bei beiden Kriterien werden die Dienstleistungen der Fakultäten für „fremde“ Studenten entsprechend der Aufteilung der Currikular-Norm-Werte (CNW) über die CNW-Matrix berücksichtigt. Daneben wird mit 5% der Absolventenbedarf zugrundegelegt. Weitere 5% fließen in einen „Strukturfonds“, der ausschließlich für Forschungsschwerpunkte Verwendung finden wird.

(
Aufbau eines Controlling (Kosten-Leistungs-Rechnung)
Für eine aussagekräftige und gleichzeitig schnell realisierbare Kosten-Leistungs-Rechnung mit Controlling, Berichtswesen gibt es im Universitätsbereich bislang noch kein überzeugendes System. Benötigt wird ein Instrument, das auf den vorhandenen und in Bayern noch verbindlichen kameralistischen Strukturen aufsetzt, sich aber mehr und mehr an Kosten- und Leistungsmerkmalen ausrichtet. Als Zwischenstufe hin zu einem kaufmännischen Rechnungswesen wird deshalb an der TU München ein Modell eingeführt, das eine Kombination von Verwaltungskameralistik und kaufmännischem Rechnungswesen darstellt, d.h. die bestehende „Ist-Welt“ mit der künftigen „Kosten-Welt“ vereinigt. Das an der TU München entwickelte Modell lebt von und mit den Nutzern, indem Kosten- und Leistungsdaten laufend diskutiert und fortentwickelt werden können. In die gemeinsame Entwicklung soll von Anfang an der Gedanke eines akademischen Controllings eingehen.

(
Reorganisation der Verwaltung/Fakultätsservicebüros

Als weitere Reaktion auf die zukünftige Entwicklung der Universitäts-, Leitungs- und Entscheidungsstrukturen werden derzeit die Zentralabteilungen Personal und Finanzen der TU München reorganisiert. Angestrebtes Ziel ist es, von einer sachbezogenen Organisation (z.B. Beamtenreferat, Angestelltenreferat usw.) zu einer fakultätsbezogenen Organisation zu kommen. D.h. die Verwaltung orientiert sich stärker am Kunden Fakultät und bietet diesem Kunden die Verwaltungsdienstleistung aus einem nur für ihn zuständigen Team heraus an. Die Fakultäten sollen über Fakultätsservicebüros soweit wie möglich Verwaltungsaufgaben wahrnehmen, zu denen keine tiefgehenden Spezialkenntnisse erforderlich sind und Dienstleistungen von dem für sie zuständigen Team der Zentralen Verwaltung zielgerecht in Kenntnis der besonderen Bedingungen der Fakultät und der Verwaltungsinhalte anfordern. Das Fakultätsservicebüro steht unter der Leitung des jeweiligen Dekans und unterstützt diesen bei der Wahrnehmung seines erweiterten Verantwortungsbereichs. Das Konzept zur Umstrukturierung liegt vor und wird bis Herbst 1998 umgesetzt sein. 

Schema 1. Operationsmodell
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Senat* der neuen Art:





Engerer Senat


7 Senatoren





Hochschulrat


7 Hochschulräte





* Aufsichtsrat & Kontrollorgan





Hochschulleitung


(R, PRen, K)





Dekane aller Fakultäten/Departments


und Sprecher der zentralen Einrichtungen








**Der Rektor ist beratendes Mitglied des Senats (neuer Art), aber nicht dessen Vorsitzender. - Begründung: Senat ist Wahl-, Abwahl und Aufsichtsgremium.





1) Amtierende Dekane nicht wählbar.


2) Wahl- & Abwahlrecht: Präsident (Amtszeit 6 Jahre), Vizepräsidenten (3 Jahre).


3) Getrennte Mehrheiten im Engeren Senat und Hochschulrat.


4) Hochschulrat als typische Aufsichtsfunktion mit Verantwortung gegenüber dem Hochschulträger (Staat). Sicherstellung einer ex post–Steuerung (ergebnisorientierte Budgetierung).


5) Z.B. Initiative für neue Studiengänge.


* Bei geradzahliger Anzahl von Hochschulleitungsmitgliedern entscheidet bei Stimmengleichheit das Votum des Rektors.


** Die Universitäten sollten sich eine Binnenorganisation ihrer Wahl geben können (z.B. Fakultäts- oder Department- Struktur).


*** Beide Möglichkeiten sind in der Gesetzesnovelle vorzusehen. An der TU München existierte eine gut funktionierende Department-Struktur im Fachbereich Physik.
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